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Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat 
6. Sitzung vom 01.12.2022 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 8425 
 

Postulat Therese Rohrer-Schüle, EVP; rauchfreie Zonen im Hirzi; 
Behandlung 

 

TNR 12 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Manfred Waibel; Gemeindepräsident 
Ansprechpartner Verwaltung: Olivier Gerig; Gemeindeschreiber 
 
Bericht 

An der Parlamentssitzung vom 18. August 2022 wurde das Postulat Therese Rohrer-Schüle, EVP; rauchfreie 
Zonen im Hirzi, mit folgendem Wortlaut eingereicht: 
 

 
 
Stellungnahme Gemeinderat 
 
Allgemein 
Die Führung des Sportzentrums Hirzenfeld obliegt dem autonomen «Trägerverein Hirzi». Die Leistungsbestelle-
rin ist die Einfache Gesellschaft «Sportzentrum Hirzenfeld», welcher die Einwohnergemeinden Münchenbuch-
see und Zollikofen angehören. Operative Entscheide wie die Schaffung von rauchfreien Zonen liegen somit 
nicht in der Kompetenz der Gemeinderäte. Die Steuerung und Einflussnahme der Gemeinden erfolgt in erster 
Linie über den Leistungsvertrag. 
 
Rauchfreie Zonen 
Es ist unbestritten, dass das Verschlucken von Zigarettenstummeln zu Vergiftungen führen kann und am Boden 
liegende Zigarettenstummel umweltschädigend sind. Der Gemeinderat unterstützt deshalb den Antrag auf Ein-
führung von rauchfreien Zonen im Sportzentrum Hirzenfeld und beantragt die Erheblicherklärung des Postulats. 
 
Der Trägerverein Hirzi beabsichtigt, nachdem der GR in dieser Sache mit ihm Kontakt aufgenommen hat, die 
Einführung von rauchfreien Zonen im Rahmen der Sanierung des Freibads zu prüfen. Eine allfällige Einführung 
ist zweckmässigerweise nach der Sanierung frühestens im Hinblick auf den Sommer 2024 umsetzbar. 
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Finanzielles 

Das vorliegende Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Finanzkommission 

-- 
 
Weitere Kommissionen 

-- 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 25 

Finanzkompetenz --- --- 

Verfahren GO GGR Art. 27 

 
 
Antrag 

1. Das Postulat wird als erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Präsidialabteilung, Sekretariat GGR (zum Vollzug: Nachführen Register «Parlament») 
 
 
 
Beilagen 

-- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 9. Januar 2023, in Kraft. 
 
 


